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Vorwort zur 9. Auflage 
 
 
Die Vorworte zur 6. und zur 8. Auflage habe ich jeweils mit der Frage begonnen, ob  

Neuauflagen nötig sind. Beide Male habe ich die Frage mit Ja beantwortet, schließlich gab 
es „neue HOAIs“ - und auch dieses Mal ist es wieder so. 

Die HOAI ist nach ihrer 7. Novellierung in geänderter Fassung  am 17. Juli 2013 in 
Kraft getreten. Erneut wurden die gesamte Struktur und zahlreiche Paragraphen auf den 
Kopf gestellt.  

Bemerkenswert an dieser HOAI 2013 ist, dass der Verordnungsgeber seine mit der HOAI 
2009 erstmalig tatsächlich begonnenen Bemühungen, die Architekten-/Ingenieurhonorare 
von den Baukosten abzukoppeln, konsequent fortgeführt hat. Dies zeigt u.a. der völlig neu 
gestaltete § 10 mit seiner Überschrift „Berechnung des Honorars bei vertraglichen Änderun-
gen des Leistungsumfangs“ – angesprochen ist die den Architekten in der Praxis immer 
schwer im Magen liegende Nachtragsproblematik. M. E. ist es nun tatsächlich gelungen, die 
von der Politik schon so lange geforderte Abkopplung der Honorare von den Baukosten fest-
zuschreiben. Dies sehen nicht alle Bearbeiter der Konkurrenz-Kommentare so. Die nächsten 
Monate werden zeigen, welche Lösungswege sich in der Praxis durchsetzen.  

Allerdings ziehen am Horizont dunkle Wolken auf. So wie es aussieht, will die Europäi-
sche Kommission die HOAI abschaffen. Sie hat am 18.6.2015 die Einleitung eines entspre-
chenden Vertragsverletzungsverfahrens gegen die Bundesrepublik Deutschland eingeleitet. 
Die Kommission geht davon aus, dass verbindliche Honorarordnungen für Freiberufler (Ar-
chitekten u. Ingenieure, Steuerberater etc.) den freien ungehinderten Dienstleistungsverkehr 
im EU-Raum behindern. Dies gelte auch in Anbetracht der sich aus § 1 der HOAI ergeben-
den Inländerdiskriminierung. Mit dieser – Geltung der HOAI nur für die Berechnung von 
Honoraren für Architekten/Ingenieure mit Sitz im Inland – hatte der deutsche Gesetzgeber 
versucht aus dem Fokus der Kommission herauszukommen, d.h. der Dienstleistungsrichtlinie 
gerecht zu werden. Wie aus Brüssel verlautet, sei diese Gefahr aber deshalb nicht gebannt, 
weil ein EU-Ausländer, der sich in Deutschland niederlasse und von dort Architekten-/In-
genieurleistungen erbringe, eben auch an die HOAI gebunden sei. Darin liege ein Verstoß 
gegen die Dienstleistungsfreiheit. Wir werden abzuwarten haben, was geschieht.  

Bedeutsam in diesem Zusammenhang ist allerdings die Frage was aktuell gilt. Verstößt 
die derzeitige HOAI gegen Europarecht, dann ist sie bereits heute unwirksam, nicht erst 
wenn die Kommission entschieden hat. Was soll also im Rahmen aktuell geschlossener 
Verträge gelten? Diskutiert wird derzeit, dass in diesen Fällen gemäß § 632 Abs. 2 BGB 
über das Tatbestandsmerkmal „der üblichen Vergütung“ die HOAI-Werte doch wieder ins 
Spiel kämen. Dies würde den Architekten/Ingenieuren eine gewisse Sicherheit geben. Al-
lerdings ist bekannt, dass aktuell auf verschiedenen Wegen die Mindestsätze der HOAI in 
der Praxis umgangen werden. 

Unabhängig davon ist hervorzuheben, dass der Korbion/Mantscheff/Vygen neue Bearbeiter 
hinzugewonnen  hat. Wir sind nun ein von der Anzahl her doch recht beachtliches Team, 
was zu einer gegenseitigen Befruchtung führt.  

Wie immer beginnt unser Kommentar mit der die Grundlagen des Architekten- und In-
genieurrechts darstellenden umfassenden lehrbuchartigen Einführung. Anschließend wer-
den sämtliche Paragraphen, einschließlich der Anlagen,  so kommentiert, dass die Leser  
nicht ständig hin und her blättern müssen.  

Bearbeitungsstand dieser Auflage ist Frühjahr/Sommer 2015. Unser Team war bemüht 
bei Streitfragen die Meinungsstände insgesamt wiederzugeben. Dabei sind wir auf Anre-
gungen bzw. Vorschläge der Leserschaft eingegangen. Wir würden uns freuen, diese Anre-
gungen auch weiterhin zu erhalten. 

 
Darmstadt im Juli 2015  Prof. Dr. iur. Axel Wirth  
 (für die Bearbeiter) 
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Aus dem Vorwort zur 1. Auflage 
 
 
Am 1. Januar 1977 ist die auf Grund der §§ 1, 2 des Gesetzes zur Regelung von Ingenieur- 

und Architektenleistungen vom 4. November 1971 (BGBl. I S. 1745, 1749) erlassene Verord-
nung über die Honorare für Leistungen der Architekten und Ingenieure vom 17. September 
1976 (BGBl. I S. 2805) in Kraft getreten. 

Die neue HOAI, in deren Vorfeld bereits Kontroversen über die Verfassungsmäßigkeit der 
Ermächtigungsgrundlage stattgefunden haben, vermag die in sie gesetzten teilweise hochge-
spannten Erwartungen nicht zu erfüllen. Bot noch die GOA das Bild einer zwar nicht in 
allen Teilen befriedigenden, aber doch insgesamt praktikablen, zwar verbesserungsbedürfti-
gen, aber doch auch verbesserungsfähigen Ordnung der Architektengebühren, so haben bei 
dem Erlass der HOAI einerseits in weitem Umfang baubetriebswirtschaftliche Begriffe und 
Vorstellungen, auf der anderen Seite das Streben nach Perfektion und Differenzierung der 
gebührenauslösenden Tatbestände im Vordergrund gestanden – mit einem Ergebnis, das 
weder die Partner des Architekten- oder Ingenieurvertrags noch den mit der Anwendung 
der HOAI beschäftigten Juristen zufrieden stellen kann. Diktion und Begriffswelt der 
HOAI, dem Architekten und Ingenieur, erst recht dem Bauherrn ebenso wenig vertraut 
wie dem Juristen, verbunden mit der Absicht, eine umfassende, die Fallgerechtigkeit för-
dernde Regelung zu schaffen, haben ein Gebilde entstehen lassen, das für die Betroffenen 
schwer durchschaubar und mühevoll zu handhaben ist und dessen Tatbestände sich eindeu-
tiger Bestimmbarkeit vielfach entziehen. Hinzu tritt eine mangelhafte gesetzestechnische 
Verarbeitung, die sich in zahlreichen Unklarheiten und Widersprüchen äußert und den Ver-
tragsschließenden wie den Rechtsanwendenden weitere Schwierigkeiten aufbürdet. 

Die hiermit vorgelegte Kommentierung geht von der Erkenntnis der Mangelhaftigkeit 
der neuen Gebührenordnung aus. Sie sieht über die Dunkelheiten, Widersprüche und 
Schwierigkeiten nicht hinweg, sondern erblickt ihr Ziel in erster Linie darin, durch eine an 
den praktischen Gegebenheiten der Tätigkeit des Architekten und des Ingenieurs orientierte 
Auslegung die Widersprüche nach Möglichkeit aufzulösen, die Unklarheiten aufzuhellen 
und somit dazu beizutragen, die HOAI, mit der die Beteiligten am Baugeschehen voraus-
sichtlich lange Zeit zu leben haben werden, praktikabler zu machen. Die Verfasser hoffen 
darüber hinaus, dass manches kritische Wort den Verordnungsgeber in absehbarer Zukunft 
dazu veranlassen möge, die aufgezeigten Schwächen, soweit dies unter Beibehaltung des 
Systems überhaupt möglich ist, zu beseitigen. 

 
Karlsbad/Düsseldorf/Köln, im Juli 1978 
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